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1 Einführung 

1.1 Aufgabenstellung 

Das rund 9,0 ha große ehemalige Firmenareal der Lauffenmühle GmbH & Co. KG – mehrheitlich auf 

Brombacher sowie Lörracher Gemarkung nordöstlich der Kernstadt gelegen – ist gegenwärtig aufgrund 

der vergangenen Produktionseinstellung zum 31. Juli 2019 als untergenutzte Brachfläche zu charakte-

risieren.  

Mit der Aufgabe der dortigen gewerblich-industriellen Nutzung und den damit einhergehenden Ge-

bäudeleerständen sind städtebauliche und funktionale Mängel erkennbar, die eine grundlegende Sa-

nierungsbedürftigkeit vor dem Hintergrund einer gesamtstädtisch eingeordneten Nachnutzung nahe-

legen. Der Gemeinderat der Stadt Lörrach hat hierzu am 23.05.2019 die förmliche Einleitung von vor-

bereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB beschlossen, um in diesem Sinne hinreichende 

Beurteilungsgrundlagen über die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusam-

menhänge sowie eine zusammenfassende Bewertung über die Notwendigkeit der Sanierung zu gewin-

nen. Das Untersuchungsgebiet soll aus Gründen der städtebaulichen Einordnung um angrenzende Teil-

flächen erweitert werden. 

Als Ergebnis werden die auftretenden städtebaulichen Missstände und Entwicklungspotentiale defi-

niert sowie generelle Sanierungsziele und deren planungsrechtlichen Umsetzungsmöglichkeiten im 

Rahmen einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme formuliert.  

1.2 Rechtliche Grundlage 

Eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme dient dazu, ein Gebiet durch Behebung städtebaulicher 

Missstände wesentlich zu verbessern oder umzugestalten. Die Rechtsgrundlage wird in den §§ 136 ff. 

BauGB festgesetzt.  

Städtebauliche Missstände liegen nach § 136 Abs. 2 vor, wenn: 

- das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit 

der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichtigung der Belange 

des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht entspricht oder 

- das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage 

und Funktion obliegen. 

Städtebauliche Missstände werden durch die Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen 

identifiziert sowie städtebaulich begründet. Aufgabe der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 

BauGB ist es, die für die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten notwendigen Beurteilungs-

grundlagen im Hinblick auf 

- die Notwendigkeit der Sanierung, 

- die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse, 

- die anzustrebenden allgemeinen Ziele sowie 

- die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen. 

Die räumliche Festlegung erfolgt als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. Die Gemeinde beschließt die 

förmliche Festlegung als Satzung (Sanierungssatzung). Die Frist der Durchführung von Sanierungsmaß-

nahmen soll 15 Jahre nicht überschreiten.  



VU Gebiet Lauffenmühle 

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 2 

1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

Das Untersuchungsgebiet umfasst neben dem ehemaligen Firmenareal der Lauffenmühle die angren-

zenden städtebaulichen Randbereiche, die das Gelände vornehmlich westlich und nördlich angrenzend 

tangieren. Im Norden ist das Untersuchungsgebiet durch den bestehenden Verlauf der Bahntrassen 

begrenzt, südlich grenzt die Wohnbebauung des Ortsteils Brombach an und westlich das Messege-

lände. Durch die Hinzunahme von weiteren Teilflächenbetrachtungen umfasst das gesamte Untersu-

chungsgebiet ca. 18,3 ha. Durch die Betrachtung des nahegelegen städtebaulichen Umfelds – die Frei-

flächen des Grütt, die Messe, die S-Bahnstation sowie der Übergang zum Ortsteil Haagen – wird einer 

städtebaulichen Einordnung der Gesamtmaßnahme Rechnung getragen.  

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. 

 

Abgegrenztes Untersuchungsgebiet zur Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen 

Stand: 26.04.2019 

Quelle: Stadt Lörrach – Anlage zum Beschluss der Einleitung von vorbereitenden Untersuchungen 
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2 Bestandsaufnahme und -analyse 

2.1 Lage, Bedeutung und Funktion im Stadtgefüge 

Die Stadt Lörrach im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz bildet zusammen mit der Nach-

barstadt Weil am Rhein eines der beiden Oberzentren der Region Hochrhein-Bodensee.  

Das nördlich der Kernstadt gele-

gene Untersuchungsgebiet bie-

tet vor dem Hintergrund einer 

Knappheit an Gewerbeflächen 

und einer parallel vorhandenen 

Nachfrage innerstädtische Ent-

wicklungs- und Nachnutzungs-

potentiale von hoher stadtent-

wicklungsperspektivischer und 

kommunalpolitischer Relevanz.  

Aufgrund der Flächengröße so-

wie der verkehrsgünstigen Lage 

entlang der Bahntrasse und des 

angrenzenden S-Bahnhalts bie-

tet das Areal städtebaulich be-

trachtet die Chance einer zielge-

richteten Nachnutzung und Verdich-

tung. Durch die Produktionsstillle-

gung ist das Gelände in seiner ursprünglichen Funktion brachgefallen und untergenutzt. Gleichzeitig 

gilt es, mögliche Konflikte und Restriktionen mit der umgebenden – südöstlich vordergründigen Wohn-

bebauung – zu identifizieren, um ein zukünftiges „Nebeneinander“ fortführend zu ermöglichen.  

Aus städtischer Sicht steht zudem eine Stabilisierung des Wirtschaftsstandortes für das produzierende 

Gewerbe sowie anderer standortverträglicher Nutzungen im Vordergrund. Gleichzeitig soll geprüft 

werden, inwiefern bestehende Gebäudesubstanzen im Rahmen dieser Zielsetzungen zukunftsorien-

tiert nachgenutzt werden können, um die künftige Bedeutung des Standortes stärken zu können. 

  

Lage und gesamtstädtische Einordnung 
© FIRUmbH, 2020. 
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2.2 Planungen und Vorgaben 

2.2.1 Übergeordnete Planungen – Landesplanung 

Der Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg stellt einen übergeordneten Gesamtplan dar, 

der mit seinen Zielen rechtsverbindliche Vorgaben für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 

vorgibt. Die Grundsätze enthalten allgemeine Aussagen, die bei genannten Planungen und Maßnah-

men zu berücksichtigen sind. 

Innerhalb Baden-Württembergs stellt die Stadt Lörrach einen Verdichtungsraum dar. Diese sind „als 

Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwerpunkte mit hochwertigem Infrastruktur- und Arbeits-

platzangebot zu sichern und so weiterzuentwickeln, dass sie ihre übergeordneten Funktionen für die 

wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung des Landes erfüllen und als leistungsfähige Wirt-

schaftsstandorte im internationalen Wettbewerb bestehen können“1 (G 2.2.2). In diesen Bereichen ist 

zudem „auf eine geordnete und Ressourcen schonende Siedlungsentwicklung, eine umwelt- und ge-

sundheitsverträgliche Bewältigung des hohen Verkehrsaufkommens und eine Verminderung verdich-

tungs- und verkehrsbedingter Umweltbelastungen und Standortbeeinträchtigungen hinzuwirken“2               

(G 2.2.3).  

 

Raumkategorien gem. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg LEP 2002 

Quelle: Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg, 2002, Stuttgart. 

Mit Blick auf die Funktion Lörrachs als Oberzentrum (zusammen mit der Stadt Weil am Rhein) ist die 

Versorgung des Verflechtungsbereichs bezüglich hochqualifizierter und spezialisierter Einrichtungen 

und Arbeitsplätze zu gewährleisten.3 

Als wichtiger Bestandteil der Landesentwicklungsachse im Süden Baden-Württembergs, trägt die Stadt 

zur Förderung des großräumigen Leistungsaustauschs innerhalb des Landes und über die Landesgren-

zen hinweg, bei. 4 

 
1 . Vgl.: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP2002), 2002, S. 16 
2 Vgl.: ebenda 
3 Vgl.: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP2002), 2002, S. 21 
4 Vgl.: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP2002), 2002, S. 22 
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Raumkategorien gem. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg LEP 2002 

Quelle: Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg, 2002, Stuttgart. 

Der LEP setzt zudem fest, die Inanspruchnahme von Freiräumen für Siedlungszwecke auf das unbe-

dingt notwendigste Maß zu beschränken. Vorranging sollen bei der Siedlungsentwicklung Potenziale 

wie beispielsweise Brach- oder Konversionsflächen genutzt werden, um die Flächeninanspruchnahme 

zu reduzieren und das 30-Hektar-Ziel des Bundes zu erreichen. 5  

2.2.2 Übergeordnete Planungen – Regionalplanung 

Die Regionalplanung bildet die teilräumliche Stufe der Landesplanung auf regionaler Ebene. In Baden-

Württemberg sind die Träger der Regionalplanung in zehn Regionalverbände, den Verband Region 

Stuttgart sowie den Verband Region Rhein-Neckar unterteilt. Die Stadt Lörrach gehört hierbei dem 

Regionalverband Hochrhein-Bodensee an. Die Verbände sind für die Aufstellung und Fortschreibung 

des Regionalplans der jeweiligen Region zuständig. 6  

Der Regionalplan Hochrhein-Bodensee aus dem Jahre 2000 ist das zentrale, planerische Instrument 

zur Koordination der Raumentwicklung innerhalb der Region. Er konkretisiert die Umsetzung der Ziele 

in den Regionen. So sieht dieser zum Beispiel vor, Brachflächen von aufgegebenen Gewerbe- und In-

dustriegebieten entsprechend ihrer städtebaulichen Situation zu nutzen. Darüber hinaus sind für eben-

diese Gebiete Wiedernutzungskonzepte zu entwickeln – bei industriellen Standorten sind insbeson-

dere Konzepte für gewerblich-industrielle und Dienstleistungsnutzungen zu erarbeiten. Dies soll dem 

Leitgedanken der sparsamen Bodennutzung dienen.7 

Der Regionalplan befindet sich gegenwärtig in der Fortschreibung (Regionalplan 3.0). Die Verbands-

versammlung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee hat am 16. Mai 2023 in öffentlicher Sitzung 

den Anhörungsentwurf zur Fortschreibung des Regionalplans Hochrhein-Bodensee ohne die Plankapi-

tel „Gebiete für Rohstoffvorkommen“ und „Standorte für regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ be-
schlossen. Zum Planungsgebiet gehören der Landkreis Lörrach, der Landkreis Waldshut und der Land-

kreis Konstanz. Da der Regionalplan in seiner Fortschreibung jedoch noch nicht rechtswirksam ist, be-

stehen nach wie vor die Vorgaben des Regionalplans aus dem Jahre 2000. 

 
5 Vgl.: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP2002), 2002, S. 16 
6 Vgl.: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg: Regionalplanung, aufgerufen unter https://wm.baden-

wuerttemberg.de/de/bauen/landes-und-regionalplanung/regionalplanung/  (28.01.2020) 
7 Vgl.: Regionalverband Hochrhein-Bodensee: Regionalplan 2000 – Region Hochrhein-Bodensee, 1998, S 32 f. 
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Raumnutzungskarte Regionalplan 2000 Region Hochrhein-Bodensee 

Quelle: Regionalplan 2000 Region Hochrhein-Bodensee, 1998, Waldshut-Tingen . 
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2.2.3 Bauleitplanung 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan stellt die beabsichtigte, sowie die tatsächliche 

Nutzung der Flächen in ihren Grundzügen dar. 

 

Ausschnitt Flächennutzungsplan 2022 Stadt Lörrach 

Quelle: Stadt Lörrach / Bearbeitung © FIRUmbH, 2020. 

Der Geltungsbereich des Untersuchungsgebiets ist im zugehörigen Flächennutzungsplan der Stadt 

Lörrach überwiegend als Gewerbefläche dargestellt. Im östlichen Randbereich grenzen vereinzelt 

(überwiegend unbebaute) Wohnbauflächen sowie im nordöstlichen „Zipfel“ des Geltungsbereiches 
mischgenutzte Flächen an. Die Überschneidung der gewerblichen und wohnbaulichen Nutzungen re-

sultiert aus unterschiedlichen Planverfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Lörrach. Im Rahmen eines Erörterungstermins am 11.12.2018 wurde – in Anlehnung an die Fortschrei-

bung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes – für den Untersuchungsraum Lauffenmühle die 

Darstellung "gewerbliche Baufläche" als zukünftige Art der baulichen Nutzung vereinbart. Westlich an-

grenzend tangieren darüber hinaus sowohl Sonderflächen mit „sportlichen Zwecken dienenden Ge-
bäude und Einrichtungen“ sowie im weiteren südwestlichen Verlauf anteilige Grün- und Freiflächen, 

die als bestehender Landschaftspark gekennzeichnet sind. 
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Bebauungsplan 

Ein Bebauungsplan, welcher das Areal der Lauffenmühle umfasst, existiert derzeit nicht. Das be-

troffene Gebiet gilt daher aktuell planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich, in dem neue Vorha-

ben nach § 34 Absatz 2 BauGB zu beurteilen sind. Die größeren, unbebauten Flächen im Osten des 

Areals gelten dagegen derzeit als Außenbereich im Innenbereich, weshalb neue Vorhaben hier nach § 

35 BauGB zu beurteilen sind. 

In planerischer Hinsicht ist dies vor dem Hintergrund der generellen Knappheit von Gewerbeflächen, 

insbesondere für das produzierende Gewerbe sowie angesichts der nutzungsrechtlichen Unsicherhei-

ten, welche sich aus der nicht existenten förmlichen Festsetzung ergeben, unbefriedigend. Ebenfalls 

gilt dies für die jetzt als Außenbereich im Innenbereich deklarierten Flächen.  

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat der Stadt Lörrach am 24.07.2018 die Aufstellung des 

Bebauungsplans „Areal Lauffenmühle“ sowie damit einhergehende örtliche Bauvorschriften beschlos-
sen. Der bauleitplanerisch-rechtliche Entwicklungsprozess befindet sich somit im Gange.  

 

Geltungsbereich in Aufstellung befindlicher Bebauungsplan „Areal Lauffenmühle“ 

Quelle: Stadt Lörrach  
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Der aufzustellende Bebauungsplan soll nachfolgende Planungsziele verfolgen: 

- Sicherung der Bestandsnutzungen 

- Sicherung der noch ungenutzten Flächen insbesondere für das produzierende Gewerbe so-

wie einen Übergangsbereich zu den bestehenden Wohngebieten zur geordneten Entwicklung 

sowie 

- Bewältigung von etwaigen sonstigen Konflikten zwischen den Nutzungen im Geltungsbereich 

und 

- Entwicklung der bisherigen Außenbereichsflächen. 

Das begonnene Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ruht bis zum Abschluss der vorberei-

tenden Untersuchungen und wird dann auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse fortgeführt bzw. an-

gepasst. 

Zwei bestehende Bebauungspläne werden von dem aufzustellenden Bebauungsplan überlagert. Zum 

einen der Bebauungsplan 205/07 „Hellberg-Rainmatten-Feldle“ vom 12.06.1953. Dieser erfüllt aller-

dings nicht die inhaltlichen Voraussetzungen, um als qualifizierter Bebauungsplan zu gelten. Zum an-

deren existiert der Bebauungsplan 203/07 „Hofmatt“ vom 13.04.1967. Dieser stellt eine planungs-

rechtliche Nachvollziehung einer bereits erfolgten Spielplatzverlagerung dar. 8 

 
Übersicht umgebende Bebauungspläne 

Stand: 2020. 

Quelle: Geoportal Stadt Lörrach / Bearbeitung FIRUmbH, 2020. 

  

 
8 Vgl.: Stadt Lörrach: Beschlussvorlage, 2018. 
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2.2.4 Weitere tangierende Fachplanungen und Konzepte 

Leitbild Lörrach 2020 

Das „Leitbild Lörrach 2020“ definiert für unterschiedliche stadtbezogene Themenfelder festgelegte 
Entwicklungsziele, die als Grundlage des lokalen Handelns dienen sollen. Für den im Rahmen der VU 

tangierenden Themenbereich „Wirtschaftsstandort und Tourismus“ (hierbei vordergründige Konzent-
ration auf den Bereich Wirtschaftsstandort) wurden folgende übergeordnete Rahmen- und Entwick-

lungsziele festgelegt: 

Rahmenziel „Gestaltung einer auf die Zukunft ausgerichteten Wirtschaftsstruktur zur Schaffung und 
Sicherung von Beschäftigung“ 

- Intensive Kontakte zwischen Unternehmen und Verwaltung pflegen, um gemeinsam beste-

hende Arbeitsplätze zu sichern 

- Weiterentwicklung des Innocel als Standortförderung für Unternehmen 

- Optimierung des Angebots für expandierende und ansiedlungsinteressierte Unternehmen 

durch aktives Flächenmanagement 

- Aus- und Weiterbildungsangebote fördern, Kooperationen fördern, DHBW einbeziehen9 

 

Gewerbeflächenentwicklungskonzept 

Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept (GFEK) dient der Aufgabe, den voraussichtlichen Bedarf an 

gewerblichen Bauflächen bis zum Jahr 2030 zu bestimmen und mögliche Potenziale zur Deckung dieses 

Bedarfs zu analysieren. Das Konzept stellt Anforderungen an eine zukunftsorientierte Gewerbeflächen-

politik. Hierbei wird für die kommunale Wirtschaftsförderung die Verfügbarkeit von voll erschlossenen 

und planungsrechtlich gesicherten Gewerbe- und Mischgebietsflächen für innerstädtische Betriebs-

verlagerung und potenzielle Neuansiedlungen vorausgesetzt. Darüber hinaus soll durch eine zukunfts-

orientierte Gewerbeflächenpolitik nicht nur ein ausreichendes Flächenpotenzial bereitgestellt, son-

dern auch eine qualitative und vor allem standortbezogene Differenzierung des Flächenangebots vor-

genommen werden, um auf spezifizierte Standortanforderungen diverser Nutzergruppen reagieren zu 

können. 10 

Laut eines Sachstandsberichts zum Thema Flächenmanagement der Stadt Lörrach aus dem Jahre 2016 

– welcher wiederum im GFEK aufgegriffen wird – geht hervor, dass noch lediglich 6 ha Gewerbefläche 

als vorhandene Reservefläche im Flächennutzungsplan vorhanden sind – davon 4,7 ha im Lauffen-

mühle-Areal. 11 Es handelt sich hierbei um Bereiche, welche ursprünglich als Erweiterungsflächen für 

die benachbarten Betriebe angedacht waren. Da diese Flächen zum Gesamtareal der Lauffenmühle 

zählen12, sind diese bereits in den Untersuchungsraum inkludiert. Das Gewerbeflächenentwicklungs-

konzept sieht für die Flächen als Nutzungsperspektive vor, die industrielle Nutzung und den Bestand 

zu sichern, den Bestand weiterzuentwickeln und die betriebsgebundenen Reserveflächen als Abstand 

zur Wohnbebauung beizubehalten. Hierzu bedarf es der bereits zuvor aufgeführten planungsrechtli-

chen Sicherung der fortführenden gewerblichen Nutzung an diesem Standort.  

 
9 Vgl.: Leitbild Lörrach 2020, S.6. 
10 Vgl.: WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH: Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes für die Stadt Lörrach, 2017, S. 

7 f. 
11 Vgl.: WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH: Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes für die Stadt Lörrach, 2017, S. 

65 
12 Vgl.: ebenda, S. 87  
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Integriertes Stadt- und Mobilitätsentwicklungskonzept (ISEK) 

Als Grundlage des Flächennutzungsplans sowie zur Sicherung der städtebaulichen Qualität wird das 

ISEK auf gesamtstädtischer Ebene gegenwärtig herangezogen. Das Lauffenmühle-Areal übernimmt da-

bei eine Schlüsselrolle, da es mit einem hohen Entwicklungspotenzial zentrale Elemente der Stadtent-

wicklung vereint. Die planerische Ausrichtung fokussiert sich auf die Schaffung eines integrierten, kli-

maneutralen und arbeitsplatzintensiven Produktions- und Gewerbestandorts. Folglich ist es eines von 

acht Schlüsselprojekten der Stadt Lörrach. 

Unter dem Leitbild "Produktives Lörrach" werden im ISEK folgende Schwerpunkte gesetzt: 

- Priorisierung des Erhalts und Sicherung von arbeitsplatzintensiven Standorten: Das Ziel ist, 

zentrale Gewerbeflächen wie die Lauffenmühle zu erhalten und zu revitalisieren. Hierbei soll 

arbeitsplatzintensive Nutzung gefördert und wohnortnahe Beschäftigung gestärkt werden, um 

belebte und gemischt genutzte Stadtquartiere zu schaffen. 

- Sicherung und Angebot von Flächen für Produktion und Handwerk: Eine Schlüsselmaßnahme 

ist die Bereitstellung von Flächen für produzierendes Gewerbe und Handwerk, um sowohl 

kleine als auch mittelständische Unternehmen in Lörrach zu halten und deren Rolle im städti-

schen Wirtschaftsgefüge zu sichern. 

- Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes und der Aufenthaltsqualität: Gewerblich ge-

nutzte, stark versiegelte Stadträume wie das Lauffenmühle-Areal sollen durch eine erhöhte 

Durchgrünung und Förderung der Biodiversität aufgewertet werden. Dies trägt zur Verbesse-

rung der Aufenthaltsqualität und des Stadtbildes bei. 

- Attraktivitätssteigerung von Gewerbegebieten: Das ISEK sieht auch Maßnahmen zur Attrakti-

vitätssteigerung in Gewerbegebieten vor, etwa durch die Einrichtung von kleinmaßstäblichen 

gastronomischen Angeboten oder Treffpunkten. Solche Ergänzungen können das Lauffen-

mühle-Areal zu einem lebendigen, funktionalen und sozialen Zentrum machen, ohne das be-

stehende Gewerbegebiet zu beeinträchtigen. 

Die strategische Neuausrichtung der Lauffenmühle verfolgt das Ziel, das erste klimaneutrale Gewerbe-

gebiet in Holzbauweise in Deutschland zu entwickeln, der die Stadtentwicklung Lörrachs entscheidend 

prägen wird.  
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Das ISEK definiert hierbei acht Schlüsselprojekte, hierunter auch die Nachnutzung des Lauffenmühle-

Areals mit nachfolgend dargestellten Handlungsfeldern: 

 
Auszug Integriertes Stad- und Mobilitätsentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt Lörrach 

Quelle: Stadt Lörrach  
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Städtebaulicher Rahmenplan Lauffenmühle 

Der städtebauliche Rahmenplan Lauffenmühle wurde 2018/19 erstellt, als der Textilbetrieb noch exis-

tierte und das Ziel von dessen Erhalt noch prioritär war (s. 2.2.3 Bauleitplanung → Bebauungsplan).  

Mit der Einstellung des Betriebs und dem Kauf der Flächen durch die Stadt Lörrach hat sich die Aufgabe 

dahingehend gewandelt, wirtschafts- und standortpolitisch ein neues Kapitel aufzuschlagen und ent-

sprechend Gewerbeflächen zu entwickeln, die ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Profil aufwei-

sen. Dies steht auch im Zusammenhang mit dem nun klar ersichtlichen Ende der Textilindustrie als 

Schlüsselindustrie im Wiesental, bei dem die Insolvenz der Lauffenmühle eine Art Schlusspunkt in einer 

ganzen Reihe von Unternehmensaufgaben und –verkleinerungen in den letzten Jahren und Jahrzehn-

ten darstellte. 

Entsprechend hat der Gemeinderat der Stadt Lörrach im März 2021 einen Grundsatzbeschluss herbei-

geführt, dass bei der Entwicklung des Gewerbegebietes auf den ehemaligen Flächen der Lauffenmühle 

die Klimaneutralität als Leitidee zu Grunde gelegt werden und der Einsatz von Holz, das Recyceln vor-

handener Baustoffe, die Verwendung von Sonnen- und Wasserenergie berücksichtigt werden. Die Ver-

waltung ist hier beauftragt, Chancen und Risiken dieses Ansatzes zu prüfen. 

Das gebietsbezogene integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept für das angestrebte Sanierungs-

gebiet, das auf Basis der noch abzuschließenden Grundlagenermittlung erarbeitet wird, wird dieses 

programmatische Setzung als erstes „klimaneutrales Gewerbegebiet“ in Holzbauweise stark berück-

sichtigen. 

 

2.3 Nutzungen im Untersuchungsgebiet sowie im angrenzenden Umfeld 

Die vorhandenen Nutzungen werden betrachtet, um Vorgaben für künftige Entwicklungen und Be-

standserhaltungen zu ermitteln. Des Weiteren werden die Nutzungen im Umfeld des Untersuchungs-

gebietes untersucht, um festzustellen, ob Konflikte mit Nachbarschaften zu befürchten sind. 

Nutzungen im Untersuchungsgebiet 

Das abgegrenzte Untersuchungsgebiet ist überwiegend durch gewerbliche und großflächige Nutzun-

gen geprägt. Hierbei nehmen die Flächenanteile des ehemaligen Textilunternehmens „Lauffenmühle“ 
den Hauptbestandteil der gewerblich genutzten Flächen ein und bilden zugleich das vordergründige 

Entwicklungspotential einer zukünftigen Nachnutzung. Die Dominanz dieser großflächigen Nutzung 

trägt zur gewerblich wahrnehmbaren Gebietscharakterisierung bei. Südlich ist ein Autohaus angesie-

delt, im nordöstlichen „Zipfel“ sind punktuell gewerbliche Dienstleistungen sowie mischgenutzte Ge-

bäudestrukturen vorzufinden. Der westliche Teilbereich des Untersuchungsgebietes ist geprägt durch 

Sonderbauflächen des Messegeländes sowie des angrenzenden S-Bahnhalts „Lörrach Haagen/Messe“ 

und des nordwestlich vorhandenen Recyclinghofs. Punktuell sind im westlichen Teilbereich wohnbau-

liche Nutzungen vorzufinden, die Bestandsschutz genießen.  
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Vorhandene Nutzungen im Untersuchungsgebiet 

©FIRUmbH, 2020. 

 

Nutzungen im angrenzenden Umfeld 

Die direkte südliche Nachbarschaft zum Plangebiet wird überwiegend durch wohnbauliche Nutzungen 

geprägt. Diese ist im Osten und Süd-Osten leicht verdichtet, lockert sich in südlicher Richtung etwas 

auf. Die Bebauungsstruktur innerhalb der nordwestlich angrenzenden gemischten Bauflächen (M) 

zeigt ebenfalls Verdichtungen auf. Westlich grenzen weitere Teilflächen des Sondergebietes mit Hotel- 

und Sportressortnutzungen sowie die als Landschaftspark gekennzeichneten Freiflächen mit gastrono-

mischen Einrichtungen „Im Grütt“ an. Nördlich des Untersuchungsgebietes besteht eine städtebauli-
che Zäsur, die durch parallel verlaufende Bahntrassen, die Verkehrsflächen der B 317 sowie des Fließ-

gewässers „Wiese“ die Stadtteile Haagen und Brombach räumlich trennen.  
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2.4 Bebauungsstruktur sowie Stadt- und Landschaftsbild 

Bebauungsstruktur im Untersuchungsgebiet 

Die Bebauungsstruktur ist aufgrund der überwiegend gewerblich dominierenden Bauformen und Ge-

bäudenutzungen als heterogen zu bezeichnen sowie durch punktuell aufgelockerte Baustrukturen cha-

rakterisiert. Die Hallenstrukturen der Lauffenmühle stellen hierbei die flächenintensivsten Gebäude-

bestände dar.  

  

  

  

Ansichten Werksgelände Lauffenmühle – Vorhandene Bausubstanzen (Auswahl) 

©FIRUmbH, 2020. 
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Autohaus / südliches Untersuchungsgebiet 

©FIRUmbH, 2020. 

 
S-Bahnhalt „Lörrach Haagen/Messe“ /  
nördliches Untersuchungsgebiet 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Recyclinghof / westliches Untersuchungsgebiet 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Mischnutzungen / nordöstliches Untersuchungsgebiet 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Freiflächen / südwestliches Untersuchungsgebiet 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Mischnutzungen / nordöstliches Untersuchungsgebiet 

©FIRUmbH, 2020. 
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Bebauungsstruktur im Umfeld 

Das nahegelegene und abgegrenzte 

Wohngebiet des nordöstlich angrenzen-

den Ortsteils Haagen wird im Norden und 

Osten durch den Fluss „Neuer Teich“ und 
im Süden durch den Fluss „Wiese“ einge-
grenzt und kann vor diesem Hintergrund 

als „Insellage“ charakterisiert werden. Im 

Westen entfaltet die Eisenbahnstraße als 

Hauptverkehrsstraße eine Zäsurwirkung 

und begrenzt somit das Wohngebiet aus 

dieser Richtung.  

Das Gebiet weist eine relativ dichte Be-

bauungsstruktur sowie eine hohe Durch-

mischung bezüglich der Bautypologien auf. Entlang der Sammelstraße „Stöckmattenstraße“ sind so-

wohl Einzelhäuser, Doppelhaushälften sowie Mehrfamilienhäuser mit einer Geschossigkeit von zwei 

bis vier Vollgeschossen vorzufinden. Darüber hinaus treten in einem kleinen Bereich des Gebiets rei-

henhausähnliche Strukturen auf. 

 
Straßenansicht Stöckmattenstraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Straßenansicht Simitzstraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Reihenhausstrukturen Stöckmattenstraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Doppelhausstrukturen / Straßenansicht Hochkopfstraße 

©FIRUmbH, 2020. 

Übersichtsplan Beschreibung  

„Bebauungsstruktur im Umfeld“ 

©FIRUmbH, 2020. 
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Nordwestlich des Untersuchungsgebie-

tes sind gewerblich und sonderbaulich 

(großflächiger Einzelhandel) genutzte 

Flächen entlang der Industriestraße an-

gesiedelt. Das Gebiet wird nördlich vom 

Kanal „Neuer Teich“ begrenzt. Im Osten 
entfaltet die Eisenbahnstraße die gleiche 

Zäsurwirkung, wie es auch im vorherge-

nannten Wohngebiet der Fall ist. Im Sü-

den des Gebiets fließt die „Wiese“. West-

lich wird die beschrieben Fläche vom Zu-

bringerteil der B 317 begrenzt, welcher 

den Verkehr auf die A 98 leitet.  

Die Bebauungsstruktur in diesem Bereich ist überwiegend geprägt von einem großflächigen Einzelhan-

del sowie von mehreren Fachgeschäften und Dienstleistungseinrichtungen. Darüber hinaus befindet 

sich in diesem Bereich ein mittlerweile umgenutztes Industrieareal einer ehemaligen Spinnerei, wel-

ches verschiedene (medizinische) Einrichtungen, Unternehmen, Dienstleister und Gastronomiebe-

triebe unter einem Dach, beziehungsweise auf einem Gelände vereint. 

 
Großflächiger Einzelhandel Industriestraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Rehazentrum Lörrach/Haagen Industriestraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Straßenansicht Industriestraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Fach- und Dienstleistungseinrichtungen Industriestraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 

Übersichtsplan Beschreibung  

„Bebauungsstruktur im Umfeld“ 

©FIRUmbH, 2020. 
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Südwestlich des Gebiets der vorbereiten-

den Untersuchung – begrenzt durch das 

Messegelände im Norden und die Eisen-

bahnstraße im Westen – liegt der Grütt-

park mit angrenzendem Hotel und Sport-

resort. Der Grüttpark ist Bestandteil des-

Landschaftsschutzgebiets „Im Grütt“ und 
wird im Süden von der Wilhelm-Schöpflin 

Straße und der Lörracher Straße be-

grenzt. Auf dem beschriebenen Gelände 

finden sich bezüglich der Gebäudetypolo-

gien einzelne, wenige Punktbebauungen, 

sowie mehrere Kleingartenanlagen und 

ein circa 13,5 ha große Eventlocation mit 

Sporthotel wieder. 

Die Einzelbebauungen können überwiegend der Wohnnutzung und gastronomischen Einrichtungen-

zugeordnet werden. Im südlichen Bereich sind Reihenhausstrukturen vorzufinden. Darüber hinaus sind 

vordergründig Freizeit-, Sport- und Erholungsnutzungen vorzufinden. 

 
Sportresort / Hotelnutzung 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Gastronomische Einrichtung 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Reihenhausstrukturen Wilhelm-Schöpflin-Straße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Kleingartenanlage 

©FIRUmbH, 2020. 

 

Übersichtsplan Beschreibung  

„Bebauungsstruktur im Umfeld“ 

©FIRUmbH, 2020. 
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Südlich sowie im weiteren Fortgang süd-

östlich verlaufend grenzen vordergründig 

Wohn- und Mischnutzungen des Ortsteils 

Brombach an. Die wohnbaulichen Nut-

zungen zeigen eine heterogene Bebau-

ungsstruktur auf, die überwiegend durch 

Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften 

sowie Mehrfamilienhausstrukturen cha-

rakterisiert sind. Entlang der jeweiligen 

Zubringerstraßen doppelseitig punktuelle 

und aufgelockerte Reihenbebauungen 

städtebaulich zu identifizieren. Zeilen- 

und Punktbebauungen sind ebenfalls – 

vordergründig im Bereich der Mehrfami-

lienhausstrukturen – vorzufinden.  

Entlang der zentral erschließenden Lörracher Straße sind neben dem Brombacher Friedhof, gewerbli-

che und dienstleistungsbezogene Einrichtungen sowie Mehrfamilienhausstrukturen vorzufinden, die 

die mischgenutzte Typisierung begründen. Ebenfalls lässt sich in diesem baulich-räumlich begrenzten 

Bereich eine höhere Bebauungsdichte als in den rückwärtig gelegenen Erschließungsstraßen erkennen.  

 
Straßenansicht Lörracher Straße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Mehrfamilienhausstrukturen Hofmattstraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Einfamilienhausstrukturen Käferholzstraße 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Einzelhandelseinrichtung Hofmattstraße 

©FIRUmbH, 2020. 

Übersichtsplan Beschreibung  

„Bebauungsstruktur im Umfeld“ 

©FIRUmbH, 2020. 

Ortskern 
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2.5 Eigentumsverhältnisse 

Die nachfolgend abgebildete Grafik verdeutlicht die jeweiligen Eigentumsverhältnisse im Untersu-

chungsgebiet zum Stand 05/2021. Hierbei wird ersichtlich, dass sich der überwiegende Anteil der 

Grundstücke im Bereich des Untersuchungsgebietes im Besitz der öffentlichen Hand befindet.  

 

Eigentumsverhältnisse im Untersuchungsgebiet – Stand 11/2019 

Quelle: Stadt Lörrach 

Der ehemalige Textilbetrieb war nach Umstrukturierungen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens seit 

2010 nur mehr Mieter auf dem Werksgelände; die Grundstücke wurden einem der Anteilseigentümer 

übertragen. Dies, sowie die planungsrechtliche Situation (keine förmliche Festlegung als Gewerbege-

biet, daher anfällig für schleichende Entwicklung vom industriell-produzierenden Charakter zum stillen 

Gewerbe) veranlasste die Stadt Lörrach, im Juli 2018 als Maßnahmen zur Sicherung des produzieren-

den Gewerbes einerseits einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen und andererseits dem 

Grundstückseigentümer das Kaufinteresse mitzuteilen. Um die städtebaulich gewünschte Entwicklung 

auch als Eigentümerin zu unterstützen, hat die Stadt Lörrach zunächst im Juli 2018 für die Flächen, die 

zum damaligen Textilbetrieb gehörten und östlich der Eisenbahnstraße gelegen sind, eine Satzung über 

ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB erlassen. Die Vorkaufssatzung diente der Sicherung 

der Flächen für die gewünschte und stadtentwicklerisch sinnvolle Nutzung im Falle eines Verkaufs.13 

Dieses besondere Vorkaufsrecht wurde zusammen mit der Einleitung der Vorbereitenden Untersu-

chungen zum Mai 2019 auf deren Untersuchungsbereich ausgeweitet. Im Januar 2020 kam schließlich 

ein freihändiger Verkauf aller im Untersuchungsbereich befindlicher Flächen, die dem Besitzer der Flä-

chen des Textilbetriebs gehörten, zu Stande. Der Verkauf umfasste alle Flächen des Werksareals östlich 

 
13 Vgl.: Stadt Lörrach: Beschlussvorlage – Betreff: Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht – "Untersuchungsgebiet Lauffenmühle", 2019, 
S 3 
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der Eisenbahnstraße (rd. 8,52 ha) sowie zwei Grundstücke westlich der Eisenbahnstraße, südlich an-

grenzend an die Bahnlinie (0,36 ha).  

Die Stadt Lörrach ist damit die größte Grundstückseigentümerin im 18,3 ha großen Untersuchungsge-

biet. Im Nordwesten des Untersuchungsgebietes befinden sich mit Flächen des Landkreises (Recycling-

hof) und der DB Netz AG weitere Flächen im Besitz der öffentlichen Hand. Private EigentümerInnen, 

sei es als Einzelperson, Gruppen oder Gesellschaften, haben zusammengenommen einen untergeord-

neten kleineren Anteil an Flächen im Untersuchungsgebiet. 

2.6 Denkmalschutz 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich insgesamt 3 Kulturdenkmäler: zum einen die beiden Häuser der 

Grundwasserbrunnen, die zur Versorgung des Textilbetriebes mit Wasser für die Färbe- und Textilbe-

handlung dienten, zum anderen das Gebäude des Bahnhofs Lörrach Haagen/Messe. Diese Denkmäler 

genießen somit einen gesetzlichen Schutz vor Verfälschung, Beschädigung, Beeinträchtigung oder Zer-

störung und werden durch den Status als Denkmal dauerhaft erhalten. Bis zu einer Begehung durch 

das Landesdenkmalamt im Juni 2019 galten die Gebäude des Fabrikareals noch gesamthaft als „Prüf-
fall“ bzgl. ihrer Eigenschaft als Denkmal. Nach der Begehung des gesamten Areals konnten die Vertre-
terInnen des Landesdenkmalamtes festhalten, dass es sich beim Fabrikareal der Lauffenmühle in sei-

ner Gesamtheit nicht um ein Kulturdenkmal gemäß § 2 DSchG handelt, da die Gebäude mehrfach ver-

ändert und umgebaut wurden; „es mangle ihnen an der für Kulturdenkmale notwendigen Originalität 
und Integrität.“ Dagegen bestätigt wurde die Denkmaleigenschaft für die beiden Brunnenhäuser; die 

herausgehobene Gestaltung dieser Zweckbauten „unterstreiche die Bedeutung der Wasserversorgung 
für die Textilindustrie.“ 

 

Verortung Kulturdenkmäler im Untersuchungsgebiet – Stand 05/2021. 

Quelle: Stadt Lörrach 
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2.7 Bausubstanzielle Bestandsbewertung „Lauffenmühle“ 

Für das 9,0 ha große Kerngelände des Untersuchungsgebietes, das ehemalige Werksareal des Textil-

betriebes östlich der Eisenbahnstraße sowie die Grundstücke um das ehemalige Werksleiterhaus west-

lich der Eisenbahnstraße, wurde vorgängig zum Kauf ein Wertermittlungsgutachten erstellt, in dem 

auch ein Bodengutachten bzgl. Belastungen eingeflossen ist, welches seinerseits auf einer historischen 

Untersuchung der industriellen Nutzung am Ort sowie der Luftbildauswertung bzgl. Kampfmittel, als 

auch einer orientierenden Untersuchung mit 19 Probebohrungen basiert. In der Summe stellte das 

Wertermittlungs- und Bodengutachten vom Frühjahr 2019 fest, dass die bauliche Substanz auf den 

bezeichneten Flächen den Großteil ihrer prognostizierten Gesamtnutzungsdauer bereits hinter sich 

hat; in den meisten Fällen stellen sich grundsätzliche Fragen zu Erhalt oder Abriss.  

Im Rahmen der vorliegenden VU sollte für einen ersten Überblick die Gebäudesubstanz der bestehen-

den Bebauungsstrukturen der Lauffenmühle hinsichtlich Sanierungsbedürftigkeit sowie Nachnut-

zungsmöglichkeit vertiefend untersucht werden. Hierzu erfolgten am 19.03.2020 sowie am 10.06.2020 

dementsprechende Bestandsaufnahmen und –untersuchungen.  

In einem zweiten Schritt wurden Anfang 2021 vertiefende Untersuchungen zur Schadstoffbelastung 

der Gebäudesubstanz beauftragt, deren Ziel die Planung und Umsetzung der Dekontaminierung der 

Bausubstanz ist sowie die Planung des Abbruchs der Gebäude, deren Erhalt im weiteren Verlauf nicht 

erscheint. Sie wird flankiert von Untersuchungen zur Statik einzelner Gebäudeteile, zu Gebäudebrü-

tern und zum Bodenaufbau. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen (HPC Studie Phase II orientierende 

Bausubstanzanalyse) liegen nach entsprechender Durchführung vor. 
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2.7.1 Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen der VU / Gebäudepässe 

Das Ergebnis der Begehungen vom Sommer 2020 mit Kenndaten, Bewertung des Potentials, Gesamt-

einschätzung sowie einer Empfehlung zum weiteren Umgang mit den jeweiligen Gebäudeteilen ist im 

Rahmen einzelner „Gebäudepässe“ erfasst und bewertet worden (s. Anhang).  

Die Gliederung, Bezeichnung und Nummerierung der Gebäudeteile bzw. Gebäudebereiche orientiert 

sich an der ehemaligen Nutzung. Die zu empfehlenden Maßnahmen für den künftigen Umgang mit der 

bestehenden Gebäudesubstanz der Lauffenmühle können zusammenfassend nachfolgender Grafik 

entnommen werden: 

 

 

Zusammenfassende Übersicht – Empfohlener Umgang mit Gebäudesubstanz Lauffenmühle 

© Harald Lang, 2020. 
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Die Empfehlungen sind als erste Einschätzung zum Stand Sommer 2020 zu verstehen. Auf Basis der 

durchgeführten HPC-Studie – mit Beschluss vom Gemeinderat 13.04.2022 sowie darauffolgender Ak-

tualisierung vom 04.05.2023 - ergaben sich nachfolgend dargestellte konkretisierte Ergebnisse: 

 

Auszug HPC-Studie Phase II Orientierende Bausubstanzerkundung 

Quelle: Stadt Lörrach 
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2.7.2 Gebäudeteile mit Empfehlung „Abbruch“ 

02 Ostbau, 05 Westbau, 04 Schlosserei, 03 Kesselhaus, 06 Lager, 07 Staplergarage, 08 Chemikalien-

lager, 18 Lager, 09 Kleinverkauf, 10 Versammlungsraum, 16 Trafogebäude, 22 Abwasserneutralisa-

tion, 23 Labor 

Der größte Teil der Gebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und ist aktuell in einem sehr 

schlechten Allgemeinzustand. Dies betrifft insbesondere die großflächigen ehemaligen Produktionsbe-

reiche „Westbau“ und „Ostbau“. Die auf den ersten Blick sehr schöne alte Industriearchitektur mit 

Stahl- bzw. Gussstützen und Sheddächern hat leider sehr viele gravierende Mängel und Unterhaltungs-

rückstände. An vielen Stellen gibt es Wassereintritt durch undichte Dächer und dadurch Folgeschäden 

an fast allen Bauteilen. 

Eine Wärmedämmung der Gebäudehülle ist nicht erkennbar bzw. vorhanden. Installationen und Inf-

rastruktur für Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kommunikation etc.) sind nicht nutzbar 

bzw. vorhanden. 

Aus Sicht des Brandschutzes gibt es wesentliche Mängel. Diese sind u. a.: 

- fehlende brandschutztechnische Abtrennung;  

- fehlende resp. unzureichende  Rettungswege 

- Rettungswegüberschreitungen in verschiedensten Bereichen 

- fehlende oder unzureichende brandschutztechnische Infrastruktur in Form von Brandmelde-

anlage, Flucht- und Rettungswegzeichen, Rauch- und Wärmabzügen, Sicherheitsbeleuchtung, 

Sprinkleranlage etc. in Verbindungen mit sehr großen Brandabschnitten 

- Tragkonstruktion ohne Feuerwiderstand  

- sehr große zusammenhängende brennbare Dachflächen welche in offener Verbindung zur 

Nutzung stehen 

- Schlechter Allgemeinzustand des Gebäudes (Dach, Wände, Tragwerk etc., der Gebäudetechnik 

(z.B. Elektroanlagen) und der vorhandenen brandschutz-technischen Infrastruktur 

Bei einer möglichen Instandsetzung / Sanierung der vorhandenen Gebäude und einer Umnutzung für 

Gewerbezwecke ist die Gebäudestatik zu untersuchen und nachzuweisen bzw. zu ertüchtigen. Auf-

grund der Eindrücke bei den Begehungen wird der mögliche Aufwand für die Erhaltung des Tragwerks 

(Bestandsuntersuchungen und Nachweise der vorhandenen Tragwerke und Gründungen) extrem hoch 

sein oder ist aufgrund der aktuell geltenden Anforderungen und Normen nicht möglich. Eine Erhaltung 

und Ertüchtigung der alten Bausubstanz ist unter sehr großem Aufwand nur dann möglich, wenn es 

für die gesamten Gebäudebereiche „Ostbau“ bzw. „Westbau“ eine übergreifende Komplettplanung 
gäbe. Damit verbunden wäre die Erstellung eines übergeordneten Brandschutzkonzeptes sowie  Er-

tüchtigungsmaßnahmen betreffend Anpassung des Tragwerks, Verringerung der Brandabschnitts-

größe und Instandsetzung der brandschutztechnischen Infrastruktur. Davon ist zunächst nicht auszu-

gehen, da beabsichtigt ist, dass die Flächen auch aufgeteilt vermarktet werden. Die Gebäudebereiche 

„Ostbau“ bzw. „Westbau“ sind eingeschossig. Bei einem Abbruch und Neubau können diese Grund-
stücksflächen besser bzw. höher ausgenutzt werden. Für mögliche gewerbliche Folgenutzungen gibt 

es aktuell nicht ausreichend Stellplätze auf dem Grundstück.   
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Zusammenfassende Empfehlung: 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Gründe wird aus wirtschaftlicher und technischer Sicht ein 

Abbruch der Gebäude empfohlen. 

Die dadurch hinzugewonnenen Grundstücksflächen können dann mit einer neuen Bebauung überplant 

werden. In diesem Zuge können positive Faktoren berücksichtigt werden wie z. B.  

- Flexible Nutzung, Planung und Grundstücksaufteilung 

- Umsetzung der Maßnahmen in einem technisch aktuellen Neubaustandard 

- Mögliche Grundstücksteilungen im Hinblick auf Vermarktung 

- Ausreichend Stellplätze und Wege / Zufahrten 

 

2.7.3 Gebäudeteile mit Empfehlung „Instandsetzung erwägen“ 

01 Lagerhalle/Logistik, 11 Lager Außenbereich, 13 Elektrowerkstatt, 14 Werkstatt/Büro, 15 Verwal-

tung, 17 Schlosserei 

Ein Teil der Gebäude stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts, Erweiterungen sowie die Lagerhalle 01 

wurden zwischen 1950 und 1980 gebaut. Einzelne Gebäude oder Gebäudeteile sind aktuell vermietet 

14 + 17 (Metallbaubetrieb/Schlosserei). Der Allgemeinzustand / Unterhaltungszustand ist meistens als 

mittel einzustufen. 

Eine Wärmedämmung der Gebäudehülle ist nicht erkennbar bzw. vorhanden. Installationen und Inf-

rastruktur für Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kommunikation etc.) sind vorhanden. 

Aus Sicht des Brandschutzes ist eine Folgenutzung der Gebäude in den meisten Fällen nach einer Über-

prüfung des Bestands und Anträgen bzw. Brandschutzkonzepten für eine neue Nutzung möglich. 

Eine mögliche Instandsetzung / Sanierung der betreffenden Gebäude und eine Weiter- bzw. Umnut-

zung für Gewerbezwecke ist in Abhängigkeit zur Nachfrage denkbar und zu empfehlen. Der Moderni-

sierungs- und Anpassungsaufwand ergibt sich vor allem aus der neuen Nutzung. 
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2.8 Erschließung und Verkehrssituation 

2.8.1 Motorisierter Individualverkehr 

Das Gebiet der vorbereitenden Untersuchung ist für den motorisierten Individualverkehr gut erschlos-

sen und verfügt über eine gute lokale Anbindung. Die Eisenbahnstraße, welche in einer Nord-Süd-Rich-

tung verläuft, ist eine der Hauptverkehrsstraßen der Stadt Lörrach und leitet im Süden auf die Lörra-

cher Straße weiter. Sie fungiert außerdem als Zubringerstraße für die unmittelbar am Plangebiet ver-

laufende Bundestraße „B317“, welche wiederum eine Anbindung an die Bundesautobahn „A98“ ge-
währleistet. Trotz des erhöhten Verkehrsaufkommens der Eisenbahnstraße gibt es lediglich eine bar-

rierefreie Querung im südlichen Bereich in Form eines Zebrastreifens.  

Die Straße „Beim Bahnhof Haagen“ mündet als Anliegerstraße in die Straße „Beim Haagensteg“, wel-
che als Sammelstraße für die Eisenbahnstraße fungiert. Zusammen erschließen sie den nordwestlichen 

Teil des Untersuchungsgebietes.  

Die Anliegerstraßen „Feerstraße“ und „Hofmattstraße“ erschließen den südlichen, als auch den östli-
chen Bereich des Gebiets der vorbereitenden Untersuchung und münden ihrerseits in die Lörracher 

Straße – eine weitere Hauptstraße, welche in die Kernstadt Lörrachs führt und später in die Bromba-

cher Straße übergeht. 

Das Areal Lauffenmühle wird durch eine eigens bestehende intern verlaufende Werksstraße erschlos-

sen, die rund um die Gebäudestrukturen führt. 

 
Verkehrliche Erschließung Untersuchungsgebiet 

Quelle: OpenStreetMap 
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2.8.2 ÖPNV 

Insgesamt ist die Gesamtstadt Lörrach durch sieben Stadtbuslinien sowie durch eine S-Bahnlinie er-

schlossen. In Zeiten schwacher Nachfrage stehen ergänzend Anrufsammeltaxis zur Verfügung. Regio-

nalbuslinien sichern darüber hinaus die Erreichbarkeit der nachbarorte im Kandeltal, in Richtung Hoch-

rhein sowie im Wiesental.14 

 

Liniennetzplan des Stadtverkehrs Lörrach 

Quelle: Stadt Lörrach – ÖPNV-Stadtbusverkehr, aufgerufen unter https://www.loerrach.de/de/Stadt-Buergerschaft/Leben-in-Loerrach/Mo-

bilitaet-Verkehr/oePNV 

Das Untersuchungsgebiet ist mit der S-Bahn-Haltestelle „Lörrach Haagen/ Messe“ und der unmittelbar 
angrenzenden Bushaltestelle „Brombach Friedhof“ gut an den regionalen und öffentlichen Personen-

nahverkehr Lörrachs angebunden. Eine fußläufige Erreichbarkeit ist somit gewährleistet.  

 
14 Vgl.: Stadtverwaltung Lörrach: ÖPNV – Stadtbusverkehr, aufgerufen unter https://www.loerrach.de/de/Stadt-Buergerschaft/Leben-in-Lo-
errach/Mobilitaet-Verkehr/oePNV, 02.03.2020 
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Die Bushaltestelle „Brombach Friedhof“ wird von den Linien 6 und 10 angefahren (siehe nachfolgende 

Abbildung), wodurch eine direkte Verbindung zu den Stadtteilen Haagen, Hauingen und Stetten sowie 

zur Lörracher Innenstadt, zum Hauptbahnhof und zur Schweizer Grenze besteht. Zudem fährt von be-

sagter Bushaltestelle die Regionalbuslinie 7300, welche eine Verbindung von Basel bis Titisee-Neustadt 

gewährleistet. 

Durch die S-Bahn-Haltestelle „Lörrach Haagen/ Messe“ ist der Hauptbahnhof Lörrachs und somit die 

Innenstadt mit den Linien S5 und S6 schnell erreicht. Außerdem besteht durch diese Bahnlinien eine 

direkte Zugverbindung nach Basel, Weil am Rhein sowie Zell im Wiesental. 

 
ÖPNV-Erschließung des Untersuchungsgebietes 

Quelle: OpenStreetMap 

Die verkehrliche Erschließung des Untersuchungsgebietes sowohl bezogen auf den motorisierten Indi-

vidualverkehr sowie den Anschluss an den ÖPNV ist aufgrund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

als deutlicher Standortvorteil hervorzuheben. Vor allem die Erreichbarkeit des ÖPNV – hier sowohl 

Bus- als auch Schienenverkehr – ist als sehr günstig zu beschreiben. Auch vor dem Hintergrund einer 

gewerblichen Nachnutzung unterstreicht die vorhandene Erschließung den beschriebenen Standort-

vorteil. 
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2.8.3 Fußgänger und Radverkehr 

Sämtliche öffentliche Verkehrsstraßen innerhalb des Untersuchungsgebietes verfügen über straßen-

raumbegleitende Gehwege. Gesonderte Fußwege sind nicht vorhanden. Die vorhandenen Gehwegbe-

reiche sind grundsätzlich ausreichend breit bemessen. 

Durch das Gebiet der vorbereitenden Untersuchung verläuft der „Schwarzwald-Radweg“. Dieser hat 

seinen Anfang in Karlsruhe und endet in Basel. Der Abschnitt in Lörrach gehört bereits zu einem Ab-

schnitt des Streckenendes. Über den Schwarzwald-Radweg gelangt man – ausgehend vom Untersu-

chungsbereich – zudem in wenigen Minuten in die Innenstadt sowie zum Bahnhof. Die Bahnhaltestelle 

„Lörrach Haagen/ Messe“ verfügt zudem über Fahrradstellplätze, was eine An- und Abreise mit dem 

Fahrrad begünstigt. 

Qualitativ bewertend weist der öffentliche Raum für FußgängerInnen und Radverkehr jedoch beste-

hende Mängel in Form von teilweise fehlenden Bürgersteigen sowie unattraktiv gestalteten öffentli-

chen Raumstrukturen (besonders im Bereich Bahnhof Haagen/Messe) auf. Fehlende Strukturen er-

schweren den angestrebten Umstieg vom Auto auf Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr, sodass die 

vorhandenen städtebaulichen Missstände einer umfassenden Aufwertung bedürfen. 

2.8.4 Ruhender Verkehr 

Im nordwestlichen Teilbereich des Gebiets der vorbereitenden Untersuchung befindet sich eine große, 

öffentliche Parkfläche, die als Abstellplatz für den ruhenden Individualverkehr genutzt werden kann. 

Ebenso finden sich am Bahnhofsgebäude des S-Bahnhalts öffentlich aufgereihte Parkplätze. Sonstige 

Parkmöglichkeiten in Form von Haltbuchten sind nur im Teilbereich entlang der Hofmattstraße vorzu-

finden. 

 
Öffentl. Stellplatzflächen Füssler-Areal 

©FIRUmbH, 2020. 

 
Öffentl. Stellplatzflächen Bahnhof / S-Bahnhalt 

©FIRUmbH, 2020. 
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2.9 Öffentlicher Raum, Grün- und Freiflächen, Umwelt 

2.9.1 Naturräumliche Gegebenheiten 

Innerhalb des Untersuchungsgebiets sind leichte topografische Unterschiede festzustellen. Während 

der westliche Teil des Gebiets auf einer Höhe von circa 297m ü. NN verortet ist, ist in östlicher Richtung 

verlaufend ein Geländeanstieg von 8 m festzustellen. Demnach liegt der östliche Rand des Untersu-

chungsareals auf einer Höhe von etwa 305 m ü. NN.  

Das Werksgelände der Lauffenmühle GmbH ist mittig im Untersuchungsgebiet positioniert und weist 

einen Höhenverlauf von 301 - 303 m u. NN.15 

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich unter Berücksichtigung des gesamten Untersuchungsgebietes 

der vorbereitenden Untersuchung nur um eine leicht bewegte Topographie handelt. Lediglich inner-

halb sowie in der Nähe des Werksgeländes der Lauffenmühle sind vereinzelte Plateaubildungen zu 

erkennen. 

2.9.2 Grün- und Freiflächen 

Das Untersuchungsgebiet ist aufgrund seiner gegebenen Struktur und räumlich prägenden Nutzung in 

Teilen durch großflächige Grün- und Freiraumstrukturen geprägt – gegenüber der großflächigen Ver-

siegelung bspw. der Lauffenmühle. Östlich angrenzend verläuft der großflächige Landschaftspark „Im 
Grütt“. 

Der östliche Teil des Untersuchungsgebietes weist vorhandene Brach- und Grünflächen auf. Diese sind 

zum Teil unbebaut, einige Bereiche zeigen allerdings auch anthropogene Einflüsse auf. Zudem ist im 

Ostteil – zwischen Hofmattstraße und dem Bach „Tannengraben“ – ein Spielplatz / „Bolzplatz“ / mobi-
les Spielangebot lokalisiert, welcher im gesamten Untersuchungsgebiet allerdings den einzigen Frei-

raum mit Spielmöglichkeiten darstellt. 

 
Brach- und Grünflächen im östlichen Teilbereich  

©FIRUmbH, 2020. 

 
 

    

Weitere Freiflächen befinden sich im Süden des Plangebiets. In direkter Angrenzung an das Autozent-

rum sind sowohl südlich, als auch nördlich von diesem, freie Flächenstrukturen vorhanden. Westlich 

vom Autozentrum, zwischen der Eisenbahnstraße und der Straße „Beim Haagensteg“, besteht eine 

 
15 Vgl.: OVH SAS: Lörrach, aufgerufen unter https://de-de.topographic-map.com/maps/6jmn/L%C3%B6rrach/, 11.03.2020 
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weitere Grünfläche, welche bereits dem Grüttpark angehört, allerdings noch innerhalb des Untersu-

chungsgebiets verortet ist. Im Westen des Plangebiets lassen sich ebenfalls auf den einzelnen Grund-

stücken fragmentierte Grün- und Freiflächen erkennen. 

 
Brach- und Grünflächen im südlichen Teilbereich 

©FIRUmbH, 2020 

 
 

    

Der westliche Teilbereich des Untersuchungsgebietes ist durch einen geringen Bebauungs- und Ver-

siegelungsgrad geprägt. Speziell auf den Teilfächen zwischen der Eisenbahnlinie sowie der B317 sind 

zusammenhängende Grün- und Freiflächen zu identifizieren. 

 
Brach- und Grünflächen im westlichen Teilbereich 

©FIRUmbH, 2020 

 
 

 

Auch auf dem Werksgelände der Lauffenmühle sind vereinzelte Grünstrukturen vorzufinden. Auffällig 

ist  insbesondere die üppige Fassadenbegrünung der Hauptgebäude. Ganze Fassadenteile sind hier von 

Pflanzenwuchs bedeckt und verleihen den Bestandgebäuden somit ein einzigartiges Aussehen. 

Darüber hinaus lassen sich insbesondere entlang der Bahn- und Bundesstraßentrasse sowie entlang 

der einzelnen Grundstücksgrenzen flächendeckend Sträucher und Bäume vorfinden. Gleiches gilt für 

die Straße „Beim Haagensteg“, welche von Westen aus in Richtung des Zentrums des Plangebiets ver-

läuft, sowie für den südlichen Teil der Eisenbahnstraße.  
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2.9.3 Öffentlicher Raum/ Straßenräume 

Im Folgenden wird ergänzend zur Beschreibung der allgemeinen verkehrlichen Erschließungssituation 

auf den Zustand und die Gestaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Parkplätze eingegangen.  

Die Eisenbahnstraße prägt das Untersuchungsgebiet als bestehende Nord-West Achse und verbindet 

die Ortsteile Haagen und Brombach. Diese ist für den aufkommenden Individual- sowie ÖPNV-Verkehr 

insgesamt in einem augenscheinlich wahrnehmbaren guten Ausbauzustand. Für den Fußgängerver-

kehr ist beidseitig ein ausreichend breiter Bürgersteig angelegt. Ergänzend ist bis zum Brückenanstieg 

beidseitig eine Begrünung mit Baumbewuchs vorhanden. 

 
Straßenraumgestaltung entlang der Eisenbahnstraße 

©FIRUmbH, 2020 

 
 

 

Parallel zur Eisenbahnstraße verläuft östlich die Feerstraße sowie westlich die Straße Beim Haagens-

teeg, die den westlichen Teilbereich des Untersuchungsgebietes unterhalb der Eisenbahnlinie er-

schließt.  

Die Feerstraße dient vordergründig der Erschließung / Umfahrung der Lauffenmühle. Für einen Durch-

gangsverkehr in das angrenzende Wohngebiet ist die bauliche Situation dementsprechend verengt, 

sodass eine Durchfahrt nicht möglich ist und nur eine Gehwegverbindung besteht. Der Ausbaustan-

dard ist dementsprechend niedrig. Es gibt nur einen seitlich begleitenden Bürgersteig, der aufgrund 

vorhandener Schäden sanierungsbedürftig erscheint.  

 
Straßenraumgestaltung entlang der Feerstraße 

©FIRUmbH, 2020 

 
Feerstraße – Übergang zum Wohngebiet 

©FIRUmbH, 2020 
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Die Straße „Beim Haagensteeg“ erschließt einerseits den westlichen Teilbereich des Untersuchungs-

gebietes bis hin zum dort ansässigen Hotel- und Sportressort und dient auch als Verbindungsstraße 

zum Bahnhof / S-Bahnhalt „Lörrach Haagen/Messe“ hin. Im nördlichen Bereich kurz vor dem Übergang 

zu den Eisenbahnlinien unterquert sie zudem die höher gelegen verlaufende Eisenbahnstraße. Hierbei 

kann augenscheinlich wahrgenommen werden, dass sich der vorzufindende Straßenraum größtenteils 

in einem guten baulichen Zustand befindet. Ein ausreichend breit angelegter Bürgersteig verläuft ein-

seitig. Ergänzend kommen die Stellplatzflächen entlang des Straßenraums hinzu, die öffentlich genutzt 

werden können. 

 
Straßenraumgestaltung entlang der Straße Beim Hagens-

teeg 

©FIRUmbH, 2020 

 
Öffentlicher Raum / Stellplatzflächen Beim Hagensteeg 

©FIRUmbH, 2020 

 

Im westlichen Teilbereich wird das Untersuchungsgebiet von der Lörracher Straße kommend durch die 

Straße Beim Bahnhof Haagen erschlossen. Die Erschließung ist durch einen einfachen asphaltierten 

Ausbaustandard gekennzeichnet, begleitende Bürgersteige o.ä. sind nicht vorzufinden.  

 
Straßenraumgestaltung Beim Bahnhof Haagen 

©FIRUmbH, 2020 

 
 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass der im Untersuchungsgebiet gelegene öffentliche Raum in Teilen ge-

ringe gestalterische Qualitäten aufweist. Sowohl die Trennwirkung des Eisenbahnviadukts als auch 

eine Vielzahl an ungenutzten „Resträumen“ führen zu einer negativen Wahrnehmung des öffentlichen 

Raums. Die hierdurch entstehenden städtebaulichen Missstände bedürfen einer umfassenden Aufwer-

tung und nachhaltigen Attraktivierung. 
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2.10 Umweltrelevante Faktoren/ Altlasten 

2.10.1 Altlastrelevante Faktoren 

Im Zuge des betrieblichen Produktions- und Verfahrensverlaufs, welcher über Jahrzehnte hinweg auf 

dem Gelände der Lauffenmühle stattgefunden hat, wurden altlastrelevante Gebäude errichtet, allge-

meine altlastrelevante Unternehmensabläufe vollzogen sowie wassergefährdende Stoffe gelagert. 

Hinzukommend zu den Verfahrensabläufen, wie der Lagerung von gefährdenden Stoffen, kommt auch 

die Handhabung mit ebendiesen. In einem Textilveredelungsbetrieb, wie es die Lauffenmühle GmbH 

war, sind daher auch kontaminationsträchtige Faktoren wie Leckagen an Behältnissen, Umfüllverluste, 

undichte Abwassersysteme, Einleitungen von Flüssigkeitsflotten der verschiedenen Behandlungs-

schritte in den Untergrund sowie Ablagerungen von (Schlamm-) Rückständen nicht auszuschließen. 

Verunreinigungen des Untergrundes (Boden, Grundwasser) durch oben genannte Punkte sind zwar 

nicht aktenkundig, dennoch kann es in den Gefahrverdachtsbereichen zu Kontaminationen des Unter-

grunds gekommen sein16. 

Altlastenrelevante Stoffe, welche in betrieblichen Strukturen wie in dieser nicht unüblich sind, sind 

insbesondere: 

• Schwermetalle, -verbindungen (Färbe- und Fixierflotten) 

• Säuren, Laugen 

• Cyanide (Beizenfarbstoffe) 

• Chlor (Bleichmittel) 

• Formaldehyd, Chlorkresol (Konservierungsmittel) 

• BTXE 

• CKW (Lösungs- und Reinigungsmittel) 

• Testbenzine (Reinigungs- und Lösemittel) 

• organische Farbstoffe (Azofarben etc.) 

• Poly- oder perfluorierte Chemikalien (PFC) 

• MKW (Kraftstoffe und Schmierstoffe)17 

Hinsichtlich der vorhandenen altlastenrelevanten Stoffe wird auf die durchgeführte HPC-Studie (Phase 

II orientierende Bausubstanzanalyse) verwiesen. 

2.10.2 Kampfmittelverdachtsflächen 

Es konzentrieren sich insbesondere im Süden der Lauffenmühle Flächen mit Kampfmittelverdacht 

(Bombardierte Bereiche). Dieser Verdacht kann sich ggf. in nordöstlichem Verlauf des Werksareals 

fortführen. Hierzu bedarf es – vordergründig im Rahmen der Bauleitplanung und gebietsbezogener 

Baureifmachung – fortführender Untersuchungen. 

Im westlichen Teilbereich des Untersuchungsgebietes sind entlang der Flächen zwischen dem Recyc-

linghof sowie des Bahnhofes gekennzeichnete Altstandortflächen vorzufinden. Als Altstandort defi-

niert das Bundes-Bodenschutzgesetz (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 BBodSchG) Grundstücke stillgelegter Anlagen 

sowie sonstige Grundstücke, auf denen mit umweltgefährdeten Stoffen umgegangen worden ist. Bei 

derartigen Flächen besteht der grundlegende Verdacht, dass diese zu schädlichen Bodenveränderun-

 
16 Vgl.: Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft: Historische Untersuchung, 2019, S. 14 
17 Vgl.: ebenda, S. 15 
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gen führen oder andere Gefahren für die Allgemeinheit darstellen. Im Rahmen von potentiellen bauli-

chen Nachnutzungen bedarf es der allgemeinen Altlastensicherung und ggf. – vordergründig bei um-

fangreichen Bodeneingriffen – der -sanierung. 

 
   Verortung von Altlasten und Kampfmittelverdachtsflächen 

Quelle: Stadt Lörrach 

2.11 Gefährdete Schutzgüter  

Zur Auswertung der gefährdeten Schutzgüter liegen dem Gutachter gegenwärtig nur Kenntnisse über 

das Areal der Lauffenmühle vor. 

Grundwasser 

Das Areal der Lauffenmühle GmbH befindet sich im Wasserschutzgebiet IIIb. Anhand der – in der his-

torischen untersuchen angeführten – vorliegenden geologischen und hydrologischen Standortverhält-

nisse ist eine Gefährdung des Grundwasser nicht auszuschließen. 18 

Oberflächengewässer 

Aufgrund der Entfernung von umliegenden Oberflächengewässer zum Standort Lauffenmühle, ist eine 

direkte Gefährdung dieser Gewässer auszuschließen. 19 

Boden 

Obwohl explizite Kontaminationen des Untergrunds/ Bodens bisher nicht aktenkundig sind, ist eine 

Gefährdung des Schutzguts durch den langen Betriebszeitraum des textilverarbeitenden Unterneh-

mens nicht gänzlich auszuschließen. 

 
18 Vgl.: Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft: Historische Untersuchung, 2019, S. 16 
19 Vgl.: ebenda 
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Durch potenziell fehlende bzw. fehlerhafte und unzureichende Entwässerungseinrichtungen, welche 

insbesondere zu Betriebsbeginn im Bereich des Untergrundgeländes nicht beachtet wurden, könnte 

es zu Schadstoffeinträgen im Untergrund gekommen sein. 20 

Luft 

Nach aktuellem Kenntnisstand ist eine Beeinträchtigung des Schutzguts nicht gegeben21. 

 

2.12 Starkregen, Hochwasser und Wasserschutzzonen 

Das Areal der Lauffenmühle ist stark von Überflutungsrisiken bei Starkregenereignissen betroffen. Laut 

der Gefahrenkarte gilt nahezu das gesamte Gebiet als hoch gefährdet, mit einer Einstufung in die Ka-

tegorie „extreme Überflutungsgefahr“. Dies bedeutet, dass bei starken Regenfällen große Teile des 

Areals überschwemmt werden könnten, was auf ein erhebliches Gefährdungspotenzial hinweist. Im 

Falle eines solchen Ereignisses besteht die Gefahr, dass es zu erheblichen Schäden an Gebäuden und 

der Infrastruktur kommt, was umfangreiche Folgen für die Nutzung des Geländes nach sich ziehen 

könnte. 

 

Starkregengefahrenkarte kombiniert 

Quelle: https://gis.loerrach-landkreis.de/buergergis/synserver?project=Buerger_Umwelt&client=flexjs&user=internet 

 

 

 

 
20 Vgl.: ebenda 
21 Vgl.: Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft: Historische Untersuchung, 2019, S. 16 
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Die Werksfläche der Lauffenmühle befindet sich in Wasserschutzzone III (weitere Schutzzone), die als 

Vorranggebiet des Wasserschutzes nach §19 WHG ein Ausschlusskriterium für eine Bebauung darstellt. 

Die Hochwasserrisikobewertung wird jedoch als gering eingeschätzt. Das Betriebsleiterhaus befindet 

sich in Wasserschutzzone II. Der Teilbereich westlich der Eisenbahnstraße ist den Wasserschutzzonen 

I/II zugeordnet. Die einzelnen Zonen sind auf Grund der geologischen, hydrologischen und topographi-

schen Verhältnisse wie folgt kategorisiert: 

Zone I (Fassungsbereich): 

Der Abstand von der Fassung muss allseitig mindestens 10m und in Richtung des zuströmenden Grund-

wassers mindestens 20m betragen.  

Zone II (Engere Schutzzone): 

Aus hygienischen Gründen muss von der Abgrenzungslinie eine Fließzeit von mindestens 50 Tagen bis 

zur Fassung gewährleistet sein. Diese Bemessung gewährleistet, dass pathogene Mikroorganismen von 

der Fassung zurückgehalten werden. 

Zone III (Weitere Schutzzone): 

Die Schutzzone III reicht in der Regel bis zur Grenze des unterirdischen Einzugsgebietes der Wasserge-

winnungsanlage. Oberirdisch entwässernde Flächen, die in das unterirdische Einzugsgebiet einleiten 

können zusätzlich in das Schutzgebiet einbezogen werden.22 

 
   Hochwassergefahrenkarte – HQ 100 

Quelle: Stadt Lörrach 

Zusätzlich ist das nahezu das gesamte Untersuchungsgebiet im Sedimentbereich der Wiese befindlich. 

Vor dem Hintergrund potentieller Baureifmachungen ist die Tragfähigkeit des Bodens gutachterlich zu 

bewerten. 

 
22 Vgl.: Regierungspräsidien Baden-Württemberg – Wasserschutzgebiete, aufgerufen unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/The-
men/WasserBoden/Grundwasser/Seiten/Wasserschutzgebiete.aspx; Zugriff am 15.05.20 
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   Hochwassergefahrenkarte – HQ 100 

Quelle: Stadt Lörrach 
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2.13 Biotope und sonstige Schutzgebiete 

Im Untersuchungsgebiet sind keine Biotoptypstrukturen oder sonstige Schutzgebiete vorhanden. 

Nördlich der Lauffenmühle grenzen zwei Biotope an den Untersuchungsraum an. 

 
   Verortung von Altlasten und Kampfmittelverdachtsflächen 

Quelle: Stadt Lörrach 
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2.14 Landschaftsplan 

Das Untersuchungsgebiet umfasst keine gekennzeichneten Entwicklungsmaßnahmen des Landschafts-

plans. Wie bereits zuvor beschrieben tangieren lediglich Wasserschutzgebiete den abgegrenzten Be-

reich. 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Auszug Landschaftsplan 

Quelle: Stadt Lörrach 
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2.15 Solarkataster 

In Anbetracht heutiger Neuausrichtungen bezüglich Klimawandel und Energiewende, bieten die Be-

standsgebäude der Lauffenmühle sehr gute Solarpotentiale (grüne Flächen). Während rudimentäre 

Bereiche (blaue Flächen) unter Eignungsgesichtspunkten vor Ort zu prüfen sind, weisen insbesondere 

die Dachflächen der Nebengebäude etwas verminderte, aber dennoch gute Solarpotentiale auf.  

 
   Auszug Solarkataster Stadt Lörrach 

Quelle: Stadt Lörrach 

2.16 Immissionen 

Die auf das Untersuchungsgebiet maßgebenden Lärmeinwirkungen gehen vordergründig vom angren-

zenden Schienenverkehr aus. Die Lärmbelastungen wirken sich hierbei auf große Teilbereiche des 

westlichen Untersuchungsgebietes sowie nördlich der Lauffenmühle verlaufend aus. Da es sich über-

wiegend um gewerbliche Brachflächen sowie offene und aufgelockerte Baustrukturen handelt sind 

empfindliche Nutzungen untergeordnet zu charakterisieren.  

 
   Lärmimmissionen Schienenverkehr 

Quelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2018, Datenquellen. Gleislage DB Netz AG (2016) 
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Eine weitere Lärmbelastung resultiert durch die Hauptverkehrsstraßen, die das Untersuchungsgebiet 

tangieren. Vordergründig gehen die Belastungen von der nördlich verlaufenden B 317 aus sowie der 

Eisenbahnstraße. Diese wirken beidseitig auf die umgebenden Stadtstrukturen und Nutzungen.   

 

   Lärmimmissionen Hauptverkehrsstraßen 

Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW – Umgebungslärmkartierung (2017) 
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Lärmaktionsplan Stadt Lörrach 2023 

Der Lärmaktionsplan der Stadt Lörrach stützt sich auf die Lärmkartierung des Straßenverkehrs durch 

die Landesanstalt für Umwelt und enthält Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrslärms. Dazu ge-

hören vor allem Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Tempo 30 in mehreren Straßen (siehe Erläute-

rungsbericht, S. 40 ff.). Darüber hinaus werden lärmmindernde Fahrbahnbeläge und passiver Lärm-

schutz an Gebäuden empfohlen. Der Plan zielt außerdem darauf ab, ruhige Gebiete vor einer zuneh-

menden Lärmbelastung zu schützen. 

Die Lärmaktionsplanung stellt ein umfassendes Instrument dar, um der Belastung mit Lärm und den 

damit verbundenen negativen Folgen entgegenzuwirken. Im Rahmen dieser städtisch konzeptionellen 

Planungen sind Maßnahmen vorgesehen, die den Umgebungslärm verhindern bzw. mindern sollen.  

Das Untersuchungsgebiet tangierend wurden nachfolgende Lärmschwerpunkte definiert: 

 

   Kartierung der straßengebundenen Lärmschwerpunkte (tagsüber) 

Quelle: Lärmaktionsplan Stadt Lörrach 2023 

Die von der südlich des Untersuchungsgebietes verlaufenden Lörracher Straße ausgehenden Lärmbe-

lastungen betreffen vordergründig die angrenzenden Wohngebäude in den ersten Baureihen. Mit 

nördlichem Verlauf in Richtung der Lauffenmühle und des Untersuchungsgebietes nehmen die gemes-

senen Pegelwerte ab, sodass von geringfügigen Beeinträchtigungen auszugehen ist.  
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   Maßnahmendarstellung Lörracher Straße 

Quelle: Stadt Lörrach 
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3 Ergebnisse der Beteiligung und Mitwirkung 

3.1 Schriftliche Befragung der EigentümerInnen 

Im Sinne von § 137 BauGB, der Regelungen zur Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen bei Maß-

nahmen des Besonderen Städtebaurechts enthält, wurden die EigentümerInnen im Untersuchungsge-

biet durch eine schriftliche Befragung im Prozess beteiligt. Die Eigentümerbefragung erfolgte im Zeit-

raum von 28.09.2020 bis 16.10.2020. 

Die Fragebögen wurden von 6 (von insgesamt 12) betroffenen privaten GrundstückseigentümerInnen 

zurückgesendet. Die Ergebnisse aus der Befragung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Bzgl. der Grundstücksnutzung bzw. -bebauung, sind gegenwärtig vier Grundstücke bebaut und sowohl 

wohnbaulich (2) als auch gewerblich (2) genutzt. Insgesamt drei Grundstücke seien unbebaut aber 

grundsätzlich bebaubar, wobei hierbei die ergänzende Angabe getroffen wurde, dass für ein Grund-

stück ein wohnbauliches Nutzungsinteresse besteht. Bei einem Großteil der Befragten und beantwor-

teten Fragebogen (5) wurde ersichtlich, dass für die jeweiligen Eigentümer und Nutzungen in abseh-

barer Zeit keine Veränderungen geplant sind. Jeweilige Verkaufsabsichten wurden ebenfalls keine an-

gemerkt.  

Von den befragten GrundstückseigentümerInnen gaben fünf Personen an, dass diese mit der allgemei-

nen verkehrlichen Anbindung des Areals zufrieden sind. Im Rahmen der Befragung wurde an dieser 

Stelle der Hinweis angebracht, dass man sich eine direkte verkehrliche Anbindung des östlichen Wohn-

gebietes über das künftig zu entwickelnde Lauffenmühle-Areal wünscht. 

Bzgl. der Einstufung an durchzuführenden Maßnahmen wurden hierbei folgende Maßnahmen hervor-

gehoben: 

- Verbesserung des Images des Areals 

- Attraktivere Gestaltung des öffentlichen Raums (Straßen, Wege, Plätze) 

- Verbesserung der allgemeinen Infrastruktur sowie 

- die verbesserte Organisation des ruhenden Verkehrs sowie der Radverkehrsinfrastruktur. 

Die Ergebnisse der Befragungen sowie die hieraus gewonnenen Einschätzungen decken sich somit in 

der gesamthaft betrachtenden Einschätzung der städtebaulich-freiräumlichen Ausgangslage mit den 

Ergebnissen der Bestandsanalyse.  

3.2 Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger 

Die öffentlichen Aufgabenträger wurden gem. § 139 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 1 bis 

4 und 6 BauGB (mit Schreiben der Verwaltung vom 06.07.2021) bei der Erarbeitung der vorbereitenden 

Untersuchungen mit einbezogen. Im Zeitraum vom 06.07.2021 bis 11.08.2021 wurden insgesamt 44 

Träger öffentlicher Belange Stellen um die Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Die eingegangenen 

Anregungen wurden in einem Dokument gebündelt zusammengetragen, abgewogen und gewertet. 

Wo erforderlich wurden die Anregungen, Äußerungen und Hinweise der Träger und verwaltungsinter-

nen Stellen in die vorliegende vorbereitende Untersuchung mit aufgenommen. Keine der eingegange-

nen Stellungnahmen erfordert eine Beschlussfassung. 
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3.3 Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Ergänzend zur formellen Beteiligung erfolgten verschiedene Veranstaltungen, die dazu dienen sollten, 

die BürgerInnen und die Öffentlichkeit über das geplante Vorhaben zur zukünftigen Umnutzung der 

Lauffenmühle kontinuierlich und transparent zu informieren: 

- 15.  /16.06.2024 

Quartierfest „Immer einen Sommer lang“ auf dem Areal der Lauffenmühle inkl. kulturellem 

Programm sowie entsprechender Führungen 

 

- Sommerführungen 2024 

o 17.05.2024 

„Wettbewerb und Zukunftsbild“ 

Führung mit Alexander Nöltner, Fachbereichsleitung Stadtplanung 

 

o 21.06.2024 

„Die Geschichte der Lauffenmühle“ 

Führung mit Hubert Bernnat, Historiker 

 

o 12.07.2024 

„Natursteinfassaden“ 

Führung mit Konrad Winzer, Künstler und Bildhauer 

 

o „Fotomotive auf dem Lauffenmühle-Areal“ 

mit Burkhard Jorg, Projektleitung Lauffenmühle 

 

o 16.08.2024 

„Von der Vision zum Entwurf“ – 8,5 ha Hoffnung“ 

mit Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic´ 

 

o 20.09.2024 

„Textiles“ 

mit Zeitzeugin Adda Hitz 

 Die Zahl der Teilnehmenden lag bei ca. 15 bis 20 Personen pro Führung. 

  

- Ausstellungen 17. – 21.06.2024 

„Prämierte Arbeiten aus dem städtebaulich-freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb 

für das Gewerbegebiet „Lauffenmühle“ im Foyer des Rathauses 

o 17.06.2024 

Vernissage mit Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic´ 

 

o 21.06.2024 

Finissage Ausstellungen auf dem Areal der Lauffenmühle  
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Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der baulichen Realisierung des ersten klimaneutralen Gewerbe-

gebietes in Holzbauweise in Deutschland wurde ergänzend städtischerseits die Veranstaltungsreihe 

„Die Lörracher Nachhaltigkeitskonferenzen“ etabliert. Seit Herbst 2021 findet die Veranstaltungsreihe 

im jährlichen Turnus statt und umfasst hierbei Themen mit direkten Bezug zum gegenwärtigen Pro-

jektfortschritt. Neben Inputs von Fachreferenten sowie Best-practice-Beispiele zum jeweiligen Thema 

ist die Nachhaltigkeitskonferenz auch eine wichtige Kommunikationsplattform und ein Think-Tank so-

wohl für innovatives wie auch nachhaltiges Gestalten und Handeln. Das Angebot richtet sich hierbei 

sowohl an Fachpersonen als auch an die interessierte Öffentlichkeit.  

 
Impressionen 1. Nachhaltigkeitskonferenz 16.10.2021 

©Stadt Lörrach. 

 
Impressionen 2. Nachhaltigkeitskonferenz 24.09.2022 

©Stadt Lörrach. 

 
Impressionen 3. Nachhaltigkeitskonferenz 14.10.2023 

©Stadt Lörrach. 

 
Impressionen 3. Nachhaltigkeitskonferenz 14.10.2023 

©Stadt Lörrach. 

 

 

 

 

 

 

 

 





VU Gebiet Lauffenmühle 

 

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 51 

4 Zusammenfassende Bewertung – Nachweis der städtebaulichen Miss-

stände 

4.1 Stärken-Schwächen-Analyse  

Stärken / Potenzial Schwächen / Mängel 

Allgemein/ Stadtentwicklung 

 Räumliche Lagegunst für dauerhaft gewerbliche 

Nutzungen 

 Chancen einer dauerhaften Nachnutzung / städte-

baulichen Arrondierung der untergenutzten Brach-

flächen / Potentiale zur Einbindung in angrenzende 

städtebauliche Strukturen 

 Handlungsbedarf in Folge des brachliegenden Be-

triebsgeländes der Lauffenmühle 

 Verbesserungswürdige Ortsteileingangssituation 

 Großflächige Brachflächen der Lauffenmühle  

Nutzungen 

 Nachverdichtungspotentiale  Funktionsverluste durch Aufgabe des Betriebs der 

Lauffenmühle 

 Untergenutzte Brachflächen / Entwicklungspotenti-

ale 

 Bruch in der Nutzungsstruktur durch brachliegendes 

Industriegelände 

 Gemengelage durch Immissionsbelastungen und 

räumliche Nähe zu sensiblen Nutzungen im angren-

zenden Umfeld 

 Untergenutztes / unattraktives Bahnhofsumfeld mit 

Aufwertungspotenzial / Optimierungsbedarf ÖPNV-

Anschluss (Bus) und Radverkehr 

Bebauungsstruktur, Stadt- und Landschaftsbild 

  Beeinträchtigung der Ortsteileingangssituation 

 Inhomogene bauliche Strukturen und Nutzungsver-

teilungen 

 Brachflächen und großflächige Leerstände mit nega-

tiven Auswirkungen für das Stadt- und Ortsbild 

 Gebäudebezogener Sanierungsbedarf (Gebäudesub-

stanzen Lauffenmühle sowie Bahnhofsgebäude) 

 Aktuell langfristige Leerstandsproblematiken der 

Lauffenmühle bei mangelnder Nachnutzung und Ent-

wicklungsperspektive 

 Fehlende räumlich-funktionale Anbindung des Un-

tersuchungsgebietes an den bestehenden Stadtteil 

Brombach („Trennwirkung“) / keine vorhandene Ein-
bindung und Verknüpfung zu angrenzenden Stadt-

strukturen 

 Unattraktives Bahnhofsumfeld mit Aufwertungsbe-

darfen (baulich / freiräumlich) 
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4.2 Nachweis städtebaulicher Missstände  

Voraussetzung für die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ist das Vorliegen städtebaulicher 

Missstände. Städtebauliche Missstände liegen gem. § 136 Abs. 2 BauGB vor, wenn 

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemei-

nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm woh-

nenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der 

Klimaanpassung nicht entspricht oder 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funk-

tion obliegen. 

Die vorangegangene Stärken-Schwächen-Analyse stellt die im Rahmen der Bestandsaufnahme und –
analyse im Untersuchungsgebiet sowie der Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen und der öf-

fentlichen Aufgabenträger festgestellten Stärken und Potenziale als auch Schwächen und Mängel zu-

sammenfassend dar. Unter Bezugnahme auf § 136 Abs. 2 BauGB können sowohl substanzielle als auch 

funktionale Missstände identifiziert werden. Hierbei können folgende Missstände festgehalten wer-

den: 

- die vorhandenen städtebaulichen Missstände sowohl in substanzieller als auch funktionaler 

Hinsicht lassen sich vordergründig für die Teilflächen der Lauffenmühle lokalisieren. Durch die 

Betriebsaufgabe der ehemaligen Textilveredelung stehen 8,5 ha ehemalig gewerblich genutzte 

Flächen brach und weisen großräumlich leerstehende Gebäudebestände auf. Die Brache wird 

somit ihrer ursprünglichen Funktion und Darstellung als gewerblich genutzte Fläche nicht ge-

recht. Durch die räumliche Positionierung an einem relevanten Ortsteileingangsbereich 

kommt der Fläche jedoch eine wichtige Bedeutung für das Stadtgefüge zu.   

- Der Wirtschaftsstandort als gesicherte Fläche für das produzierende Gewerbe stagniert dau-

erhaft in seiner fortführenden Entwicklung, notwendige Investitionen in Erhalt und Sicherung 

der Gebäudebestände bleiben aus. Aufgrund bestehender Nachfragen ist es zielführend, die 

Brachen zu reaktivieren und einer nachhaltig pro-aktiven Nachnutzung zuzuführen.    

- Sowohl die offenkundigen als auch die weitergehend zu untersuchenden Altlasten und Boden-

verunreinigungen stellen innerhalb des Untersuchungsgebietes ein – vordergründig wirt-

schaftliches – Risiko für eine spätere Nachnutzung dar. Insofern ist davon auszugehen, dass 

ohne eine umfassende Sanierung eine Funktionsfähigkeit des Areals der Lauffenmühle nicht 

wiederherzustellen ist. Für das brachliegende Gelände ist somit ohne Sanierung keine Entwick-

lungsperspektive gegeben.  

- Das Areal der Lauffenmühle bietet im östlichen Bereich große und weniger attraktive Freiflä-

chenanteile, die in ihrer jetzigen Situation aus städtebaulicher Betrachtung als ungenügend 

hinsichtlich Gestaltung und Nutzungsmöglichkeit zu charakterisieren sind. Darüber hinaus bie-

ten die Freiflächen ein grundlegendes Nachverdichtungspotenzial. Gleichzeitig fehlt eine bau-

liche Abschirmung gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung, wodurch im Rahmen des 

Nebeneinanders von Wohnen und Arbeiten bestehende Nutzungskonflikte – bei produzieren-

dem Gewerbe resultierend in Lärmeinwirkungen – nicht gelöst werden können. Hierzu bedarf 

es zum Schutz der sensiblen Wohnnutzung einer geordneten städtebaulichen Ordnung und 

Entwicklung des Areals. 
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5 Lauffenmühle – Next Innovation – Ergebnis städtebaulich-freiraumplaneri-

scher Wettbewerb 

 

Das städtebauliche Leuchtturmprojekt zur Nachnutzung des Areals der Lauffenmühle stellt eine stadt-

entwicklungsseitige Zukunftsaufgabe für die Stadt Lörrach dar. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt 

Lörrach im September 2023 einen städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb zur Findung von 

städtebaulichen Gestaltungsideen für das Areal ausgelobt. Das Zielbild ist ein Gewerbegebiet mit mo-

dernen Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen. Gro-

ßes Augenmerk liegt auf dem Grundsatz der Nachhaltigkeit des Gesamtvorhabens und der Integration 

des Areals in die umgebende Stadtstruktur. Dabei sind auch die Ziele der Klimaanpassung zu berück-

sichtigen und mit Hilfe grün-blauer Infrastruktur für ein gutes Stadtklima zu sorgen, das gegen Hitze 

und Starkregenereignisse schützt.  

Unter vierzehn eingereichten Wettbewerbsbeiträgen wurde am 01.03.2024 von der Preisgerichtsjury 

der Beitrag „Die Mühlen von übermorgen“ von ASTOC architects and planners GmbH Köln/Karlsruhe 
mit Henning Larsen GmbH, Überlingen als Siegerentwurf gekürt. Der Abschluss dieser Phase dient so-

mit als wesentlicher Übergang in die konkrete planerische Umsetzungsphase zur dauerhaften Nach-

nutzung des Brachgeländes.  

 

Auszug Siegerentwurf „Die Mühlen von Übermorgen“ 

Quelle: Stadt Lörrach / ASTOC architects and planners GmbH Köln/Karlsruhe mit Henning Larsen GmbH, Überlingen 
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6 Aufgaben und Ziele der Sanierung 

 

Die Bestimmung der anzustrebenden allgemeinen Ziele der Sanierung ist nach § 141 BauGB Teil der 

vorbereitenden Untersuchung. Die Ziele sind im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung insoweit 

zu konkretisieren, als dass sie für die Beurteilung der Voraussetzungen der förmlichen Festlegung er-

forderlich sind. Für das Untersuchungsgebiet können, abgeleitet aus den identifizierten Stärken und 

Schwächen sowie den festgestellten städtebaulichen Missständen, folgende allgemeine Zielsetzungen 

festgehalten werden: 

- Schaffung eines attraktiven Ortseingangs 

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich aufgrund seiner überregionalen ÖPNV-Anbin-

dung sowie der geographischen Lage um einen städtebaulich bedeutsamen Eingangsbereich 

des Ortsteils Brombach. Städtebaulichen Eingangsbereichen kommt eine wesentliche Bedeu-

tung hinsichtlich der Fremdwirkung und Außenwahrnehmung zu, weshalb eine attraktive und 

repräsentative Gestaltung von besonderer Bedeutung ist. Brachflächen und Leerstände stehen 

für eine dauerhaft negative Prägung in diesem Kontext.  

 

- Substanzanalyse Werksareal „Lauffenmühle“ / „Arealvorbereitung“ 

Im Rahmen der fortführenden Analyse und Zielsetzungen zu Zwischen- und dauerhaften Fol-

genutzungen des Werksareals sollen konkretisierte Ergebnisse zu Sanierung, Abriss sowie Ent-

sorgung einzelner Gebäudesubstanzen erarbeitet und als Grundlage für die weiteren Planun-

gen herangezogen werden. Hierzu erfolgen weitere Untersuchungen der Bausubstanz sowie 

des Bodens. Vor diesem Hintergrund kann somit über die bestehenden und möglicherweise 

neuen temporären Mietverhältnisse auf dem ehemaligen Werksareal entschieden werden.  

 

- Nachnutzung des Areals Lauffenmühle / Stabilisierung des Wirtschaftsstandortes Lörrach 

durch Entwicklung eines zentral gelegenen und zukunftsfähigen Gewerbeareals 

Das Areal der Lauffenmühle stellt eine große zusammenhängende Brachfläche dar und bildet 

im Rahmen der Konversion und Nachnutzung das dauerhafte Potential, langfristig benötigte 

Gewerbeflächen an diesem Standort bereitzustellen und untergenutzte Brachflächen einer 

proaktiven Nutzung zuzuführen. Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept sieht für die Flä-

chen als Nutzungsperspektive vor, die gewerblich-industrielle Nutzung und den Bestand zu si-

chern, den Bestand weiterzuentwickeln und die betriebsgebundenen Reserveflächen als Ab-

stand zur Wohnbebauung beizubehalten. Die zukunftsfähige Entwicklung soll vorwiegend auf 

den Aspekten produzierendes Gewerbe, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Innovation und Digitali-

sierung beruhen.  

 

- Städtebauliches Leuchtturmprojekt: Klimaneutrales Gewerbegebiet in Holzbauweise 

Vordergründiges Ziel soll es hierbei sein, einen vitalen, nachhaltigen und von produktivem und 

innovativem Gewerbe geprägten Wirtschaftsstandort dauerhaft zu entwickeln. Der innovative 

Ansatz umfasst hierbei die Zielsetzung der baulichen Umsetzung in Holzbauweise. Der durch-
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7 Beurteilung der Durchführbarkeit und öffentliches Interesse 

7.1 Beurteilung der Durchführbarkeit 

Gemäß § 136 BauGB sind städtebauliche Sanierungsmaßnahmen zügig durchzuführen. Dies bedeutet, 

dass die städtebauliche Sanierungsmaßnahme im Hinblick auf die festgelegten allgemeinen Ziele der 

Sanierung für das Sanierungsgebiet inhaltlich, organisatorisch und finanziell durchführbar sein muss. 

Die Abgrenzung und Größe des Sanierungsgebietes ist so zu wählen, dass eine zügige und zweckmäßige 

Durchführbarkeit gewährleistet werden kann. 

Die Durchführbarkeit wird dahingehend begünstigt, dass sich der überwiegende Flächenanteil des Un-

tersuchungsgebietes – das Areal der Lauffenmühle – in städtischen Eigentum befindet. Vor diesem 

Hintergrund und der Tatsache des vordergründigen Flächenanteils mit erheblichen städtebaulichen 

Missständen und Funktionsmängeln kann eine zügige und zweckmäßige Durchführbarkeit auf Basis 

gemeindlicher Nachnutzungsziele- und konzeptionen gewährleistet werden.  

7.2 Nachweis des öffentlichen Interesses 

Wie bereits aufgeführt, können innerhalb des Untersuchungsgebietes städtebauliche Missstände in 

Form von Substanzschwächen und Funktionsmängeln festgestellt werden. Es handelt sich hauptsäch-

lich um Missstände und Mängel im brachgefallenen Flächenanteil der Lauffenmühle. Aufgrund der ge-

ographischen Lage als Orts(teil-)eingangsbereich und des vorherrschenden Bedarfs an Gewerbeflä-

chen stehen die Teilflächen bereits seit der Produktionsstilllegung sowie darüber hinaus im öffentli-

chen Fokus der Kommunalpolitik sowie der angrenzenden Bewohnerschaft. So ist der Wunsch nach 

Nachnutzung und Fortentwicklung ein klares Ergebnis der durchgeführten Bürgerbeteiligung. Von der 

städtebaulichen Einordnung her handelt es sich hierbei um eine Gesamtmaßnahme im städtischen 

Kontext und geht deutlich über den quartiersbezogenen Bezug hinaus.  
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8 Empfehlung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes und Wahl 

des Sanierungsverfahrens 

8.1 Empfehlung zur räumlichen Abgrenzung 

Die vorbereitenden Untersuchungen haben gezeigt, dass im vorliegenden Untersuchungsgebiet städ-

tebauliche Missstände in Form von Substanzschwächen und Funktionsmängeln vorliegen.  

Die Behebung der städtebaulichen Missstände und Mängel steht im Vordergrund der städtebaulichen 

Sanierung. Sie dient der Verbesserung und der Entwicklung des Gebietes. Aufgrund der Vielzahl und 

der Schwere der städtebaulichen Missstände und Mängel ist eine Verbesserung - vordergründig im 

räumlichen Teilbereich des Areals Lauffenmühle - der Situation notwendig. Die vorliegenden Miss-

stände und Mängel, insbesondere in den öffentlichen Bereichen sowie der Übergang zwischen öffent-

lichen und privaten Bereichen, sollten ganzheitlich angegangen werden. Aus diesen Gründen wird die 

Durchführung des Sanierungsverfahrens gem. BauGB aus gutachterlicher Sicht als sinnvoll und not-

wendig erachtet. Diese Auffassung wird zudem durch das vorgenannte starke öffentliche Interesse so-

wie die Möglichkeit der einheitlichen Vorbereitung und zügigen Durchführung verstärkt.  

Die Abgrenzung und Größe des Sanierungsgebietes ist so zu wählen, dass eine zügige und zweckmäßige 

Durchführbarkeit gewährleistet werden kann. Die vorbereitenden Untersuchungen haben ergeben, 

dass der Fokus insbesondere auf dem Areal der Lauffenmühle sowie auf dem umliegenden Umfeld der 

Eisenbahnstraße sowie westlich davon gelegener - in öffentlicher Hand befindlicher Teilflächen - liegt. 

Derzeit sind auf den privaten Flächen des zugrundeliegenden Untersuchungsgebietes der vorliegenden 

vorbereitenden Untersuchungen keine verbindlichen Planungen vorhanden. Die bisherigen                            

Projektideen sind noch nicht auf deren planungsrechtliche Verträglichkeit (insbesondere Lärm) ge-

prüft. Sollten dennoch im weiteren Verlauf Planungen angestoßen werden, sind diese bis auf das ge-

genseitige Rücksichtnahmegebot unabhängig umsetzbar.  

Vor dem Hintergrund der zügigen und zweckmäßigen Durchführbarkeit wird empfohlen, das Sanie-

rungsgebiet auf die genannten Flächen zu beschränken und folgendes Gebiet gem. § 142 Abs. 1 S. 1 

BauGB förmlich festzulegen: 
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8.2 Empfehlung zur Wahl des Sanierungsverfahrens 

Bevor ein Sanierungsgebiet förmlich beschlossen wird, ist eine Entscheidung über die Verfahrenswahl 

zu treffen. Bei der Durchführung einer Sanierung besteht gem. § 142 Abs. 4 BauGB grundsätzlich die 

Möglichkeit, diese im herkömmlichen (umfassenden) oder im vereinfachten Sanierungsverfahren ab-

zuwickeln. Das umfassende Sanierungsverfahren unterscheidet sich vom einfachen Sanierungsverfah-

ren durch die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152-156a BauGB 

(Behandlung sanierungsbedingter Bodenwerterhöhungen). Es erfolgt zudem die Eintragung des Sanie-

rungsvermerks ins Grundbuch. 

Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften nach §§ 152-156a BauGB regeln den Umgang mit 

der sanierungsbedingten Wertveränderung. Diese sehen vor, dass Wertsteigerungen an Grundstücken 

der Finanzierung der Sanierungsmaßnahme zurückzuführen sind und stellen sicher, dass im Grund-

stücksverkehr – sowohl während der Durchführung als auch nach Abschluss der Maßnahme – zwischen 

der Gemeinde und GrundstückseigentümerInnen Spekulationen vermieden werden. Damit wird für 

das Sanierungsgebiet ein schützender Rahmen gesetzt, ohne aufgrund spekulativer Preisentwicklun-

gen handlungsunfähig zu werden und andererseits ein Ausgleich geschaffen zwischen dem Wertzu-

wachs, der GrundeigentümerInnen zukommt und den öffentlichen Investitionen, die diese erst hervor-

gerufen haben.  

Da diese besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften mitunter starke Eingriffe in das Eigentum vor-

sehen, hält § 142 Absatz 4 Satz 1 BauGB ausdrücklich fest, dass die besonderen sanierungsrechtlichen 

Vorschriften auszuschließen sind, wenn sie für die Durchführung der Sanierung nicht erforderlich sind 

und die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird. Dies ist im Falle des Sanierungs-

gebietes Lauffenmühle zutreffend, da die Grundstücke, die durch die Maßnahmen wie Bodenordnung 

und Erschließung aktiviert werden sollen, bereits im Eigentum der Stadt sind.  

Die Ziele der Sanierung bestehen im Wesentlichen darin, die bisherige Nutzungsart, nämlich die ge-

werblich-produzierende Nutzung in dem bezeichneten Gebiet zu revitalisieren. Diese Nutzung ist der-

zeit brachliegend und erfordert eine zukunftsorientierte Neuausrichtung. Um dies zu bewerkstelligen, 

sind zwar umfangreiche Bodenneuordnungen und Erschließungsmaßnahmen notwendig, die jedoch 

nicht zu einer maßgeblichen Wertsteigerung der Grundstücke führen wird, da keine wertsteigernde 

Nutzungsveränderung stattfindet („Gewerbe bleibt Gewerbe“). Die öffentlichen Flächen in ihrer Funk-
tion als Verbindungen und Aufenthaltsorte sollen in dieser Funktion erhalten und aufgewertet werden. 

Ebenso sind für die angrenzenden Bereiche der Eisenbahnstraße die Anwendung der besonderen sa-

nierungsrechtlichen Vorschriften auszuschließen, da auch hier keine höherwertige Nutzung angestrebt 

bzw. realisiert wird.  

Vor diesem Hintergrund ist die Anwendung der bodenrechtlichen Instrumentarien der §§ 152-156a 

BauGB nicht erforderlich und es wird empfohlen, das vereinfachte Sanierungsverfahren anzuwenden. 

Zugleich kann die Genehmigungspflicht von Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgängen gem. §  144  

BauGB ausgeschlossen werden, da keine begleitenden Maßnahmen oder Vorhaben erkennbar sind, 

die die Durchführung der Sanierung unmöglich machen, wesentlich erschweren oder den Zielen und 

Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen. 
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9 Anlage – „Gebäudepässe“ Lauffenmühle 
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